
  

 

 

 

 

 

 



 
E-Bike Verleih – Allgemeine Geschäftsbedingungen, Regeln und Leihbedingungen 
 
1. Verantwortung des Mieters 
Der Mieter trägt die volle Verantwortung für das Leihobjekt. Das verliehene Material ist ausschließlich für 
den persönlichen Gebrauch des Mieters bestimmt. Eine Untervermietung oder kostenlose Weitergabe ist 
nicht gestattet. 
 
2. Versicherung und Schäden 
Das Material ist nicht gegen Diebstahl versichert. Schäden durch normale Nutzung werden dem Mieter 
nicht in Rechnung gestellt. 
 
3. Verlust oder Diebstahl 
Bei Verlust oder Diebstahl des Leihobjekts wird dem Mieter der Marktwert des Materials in Rechnung 
gestellt. 
 
4. Anzeige bei Verlust oder Diebstahl 
Der Mieter ist verpflichtet, im Falle von Diebstahl oder Verlust eine Anzeige bei der zuständigen 
Ordnungsbehörde zu erstatten. 
 
5. Haftung und Rückgabe 
Jeder Mieter haftet für eine ordnungsgemäße Rückgabe der Geräte bis zur Höhe des Verkaufswertes. Bei 
unsachgemäßer Nutzung und daraus resultierenden Schäden ohne Haftungsvereinbarung werden die 
Reparaturkosten gemäß gültiger Preisliste berechnet. 
 
6. Umtausch von Leihobjekten 
Ein Umtausch gegen gleichwertige Artikel ist jederzeit möglich. Ein Wechsel zu höherwertigen Artikeln ist 
gegen Aufpreis möglich. Eine Rückvergütung bei Tausch gegen preiswertere Artikel erfolgt nicht. 
 
7. Zahlungs- und Rückgabebedingungen 
Das Leihmaterial muss bis zum Tag der Rückgabe bezahlt werden. Der späteste Rückgabetermin ist der 
gleiche Tag bis 17:00 Uhr. 
 
8. Verspätete Rückgabe 
Wird das Material nicht am vereinbarten Tag zurückgegeben, erfolgt am 7. Tag der Überfälligkeit 
automatisch eine Diebstahlanzeige durch den Vermieter. 
 
9. Keine Rückerstattung bei vorzeitiger Rückgabe 
Bei vorzeitiger Rückgabe erfolgt keine Rückerstattung des Mietpreises. 
 
10. Rückvergütung bei Krankheit oder Unfall 
Eine Rückvergütung ist nur bei Krankheit oder Unfall und unter Vorlage eines ärztlichen Attests möglich. 
 
11. Montage, Reparatur und Einstellung 
Für Montage, Reparatur und Einstellungen ist ein regulärer Mietvertrag erforderlich. Mit Ihrer Unterschrift 
stimmen Sie der fachgerechten Einstellung gemäß Herstelleranweisung zu und akzeptieren das 
Reglement sowie die Leihbedingungen. 
 
12. Mietvertrag und Sicherheiten 
Ein Mietvertrag kann nur durch Vorlage eines Ausweises oder einer Kreditkarte abgeschlossen werden. 
Der Vermieter kann eine Sicherheit in Form eines hinterlegten Dokuments (Reisepass, Personalausweis, 
Führerschein) oder einer Kaution verlangen. Die hinterlegte Sicherheit dient nicht als Kaufpreis für das 
Leihmaterial. 
 


